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Norm

ABGB §1497 I

ABGB §1497 IVa

Rechtssatz

Die Unterlassung der gehörigen Fortsetzung der Klage ist kein eigener, selbständiger Verjährungsgrund; die gehörige

Fortsetzung der Klage ist gemäß dem § 1497 ABGB vielmehr eine Voraussetzung für die durch die Einbringung der

Klage grundsätzlich bewirkte Unterbrechung der Verjährung.
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